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BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE SICHERHEIT 
GENERATIONEN UND KONSUMENTENSCHUTZ 

GZ: 21.113/6-112004 Wien, 16. Februar 2004 

Betreff: Entwurf eines 2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2004; 
Neuregelung der Berechnungsweise der Witwen(Witwer)pension; 
Begutachtungsverfahren. 

An alle laut Verteiler: 

Präsidium des Nationalrates'" Präsidentschaftskanzfei ... Bundeskanzleramt
Verfassungsdienst .. alle Bundesministerien .. alle Staatssekretariate .. Rechnungshof 
.. Büro des Datenschutzrates .. Volksanwaltschaft .. Oesterreichische Nationalbank ... 
Finanzprokuratur" Verfassungsgerichtshof .. Verwaltungsgerichtshof .. Beirat für die 
Volksgruppe der Roma .. Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirats" alle 
Landeshauptmänner" Verbindungsstelle der Bundesländer beim.Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung" Bundesvergabeamt .. Osterreichischer 
Städtebund" Osterreichischer Gemeindebund .. Bundesarbeitskammer .. alle 
Landesarbeiterkammem .. Wirtschaftskammer Österreich'" alle Landeswirt
schattskammem .. Österreichischer Gewerkschaftsbund" Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst" Österreichischer Landarbeiterkammertag .. all� Landeslandarbeiterkammern 
* Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Osterreichs * alle 
�andeslandwirtschaftskammern * Ö�terreichischer F\ßchtsanwaltskarnmertag * 
Osterreichische Notariatskammer * Osterreichische Arztekammer .. Osterreichische 
Apothekerkammer "Verband Angestellter Apotheker Österreichs" Österreichische 
Dentistenkammer .. Industrielf�rlVereinigung * Kammer der WirtschaftstrelJ.händer .. 
Bundeskammer der Tierärzte Osterreichs .. Bundeskomitee Freie Berufe Osterreichs 
* Bundeskonferenz der Kammem der Freien Berufe" Österreich ische Gesellschaft 
für. Gesetzgebungslehre .. Bundeskammer der Architekten J,Jnd Ingenieurkonsulenten 
* Osterreichische Patentanwaltskammer * Sekretariat der Osterreichischen 
I;}ischofskonferenz .. Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche in Österreich .. 
Osterreichische BU'1�es-Sportorganisation *Israelitische Kultusgemeinde .. ARGE 
Patientenanwälte .. Osterreichisches Hilfswerk" Hauptverband der österreichischen 
$.ozialversicherungsträger .. alle Sozialversicherungsträger .. Arbeitsmarktservice 
Osterreich .. alle Land.ßsgeschäftsstellen des Arbeitsmarktse(Vice" Kriegsopfer- und 
Behindertenverband Osterreich .. Freier Wirtschaftsverband Osterreichs .. 
Wirtschaftsforum der Führungskräfte .. Bundes-Jugengvertretung beim BMSG .. 
Technische Universität Wien" Zentralausschuss der Osterreichischen 
Hochschülerschaft .. Gesellschaft der Gutachterärzte Österreichs" Österreichischer 
Bundesfeuerwehrverband .. �entralstelle Österreichischer Landesjagdverbände .. 
I;}PW-Austria Gesellschaft .. Osterreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation .. 
Osterreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen" ARGE Daten .. 
Österreichischer Gewerbeverein .. Österreichischer Bundesverband tür 
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Psychoth�rapje * Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen 
* Verein Osterreichischer Seniorenrat * Handelsverband * Geschäftsführung des 
Bundesseniorenbeira\�s * Verein der Mitglieder der Unabhängigen 
Verwaltungssenate * Osterreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung * 

Bundeskonferenz der Universitäts- und Hochschulprofessoren * Bundeskonferenz 
Qer Verwaltungsdirektoren österreichischer Krankenanstalten * Vereinigung 
Qsterreichischer Staatsanwälte * Vereinigung österreichischer Richter: 
Osterreichisct:!es Hebammengremium * UVS Wien * ARGE .PDL - SV Osterreich * 

Verband der Offentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Osterreichs * ARGE 
Selbsthilfe Österreich 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium tür soziale Sicherheit, Generationen und 

Konsumentenschutz übermittelt beiliegend den Entwurf eines 

2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2004 samt Erläuterungen mit dem 

Ersuchen um Stellungnahme bis längstens 

2. April 2004 (ho. einlangend). 

Es wird ersucht. die Stellungnahmen an das Bundesministerium für soziale 

Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz elektronisch zu übermitteln: 

anna.hoermann@bmsg.gv.at 

Der Entschließung des Nationalrates an lässlich der Verabschiedung des 

Geschäftsordnungsgesetzes, BGBI. Nr. 178/1961, entsprechend. werden die 

begutachtenden Stellen ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme unmittelbar 

dem Präsidium des Nationalrates zu übersenden und das Bundesministerium für 

soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz hievon in Kenntnis zu 

setzen. Die Übermittlung der Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates 

sollte nach Möglichkeit auch elektronisch erfolgen: 

begutachtungsverfahren @parlinkom.gv.at 

Die Landeskammem der gesetzlichen Interessenvertretungen werden ersucht, die 

Stellungnahme unmittelbar der jeweiligen Bundeskammer zu übermitteln. 
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Die Sozialversicherungsträger werden ersucht, die Stellungnahme unmittelbar dem 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu übermitteln. 

Sollte bis zum oben angegebenen Termin keine Stellungnahme eingelangt sein, so 

wird angenommen, dass kein Einwand gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf 

besteht. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

b�·r 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

Dr. Walter PÖLTNER 
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E n t w u rf 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgese!Z und das Bauern-Sozialver:.sicherungsgesetz geändert werden 
(2. Sozialversicherungs-Anderungsgesetz 2004 - 2. SV AG 2004) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBI. I Nr. 145/2003, wird wie folgt geändert: 

1. § 264 Abs. 2 bis 6 lauten: 

,,(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der Berechnungsgrundlage der Witwe 
(des Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem An
teil von 100 % beträgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich für jeden Prozentpunkt des 
Anteiles, der 100 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit Null und nach 
oben hin mit 60 begrenzt. Teile von Prozentpunkten des Anteiles sind verhältnismäßig zu berücksichti
gen. 

(3) Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 ist das Einkommen nach 
Abs. 5 im letzten Kalenderjahr vor dem Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten. 

(4) Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs.2 ist das Einkommen nach 
Abs. 5 im letzten Kalenderjahr vor dem Zeitpunkt seines (ihres) Todes. 

(5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: 

1. Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit. 

2. die im § 1 Z 41it. c des Teilpensionsgesetzes genannten Bezüge, 

3. wiederkehrende Geldleistungen 

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag 
nach § 248) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmungen über die 
Arbeitsmarkt!ürderung und die Sonderunterstützung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher Regelungen der Unfall
fiirsorge, 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund 

a) des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, 

b) landesgesetz1icher Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbeamten vergleichbar sind, 
c) des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984, 

d) des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 296/1985, 

e) des Bezügegesetzes, BGBI. Nr. 273/1972, und vergleichbarer landesgesetzlicher Vorschriften, 

1) des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBI. Nr. 85/1953, 

g) des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBI. Nr. 159/1958, 

h) des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBI. Nr. 333, 
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i) des Bundesbabn-Pensionsgesetzes, BGB1. I Nr. 9512000, 

j) der Dienst(Pensions)ordnungen für (ehemalige) DienstnehmerInnen von 

- öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrieben, die von 
den Organen einer Gebietskörperschaft venvaltet werden, und 

- sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

k) des Abschnittes VII der Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBL Nr. 298, oder des Kollek
tivvertrages nach § I3 Abs. 6 des Bundesforstegesetzes 1996, BGBl. Nr. 793, 

1) sonstiger nach § 5 Abs. 1 Z 3 pensionsversicherungsfreier Dienstverhältnisse, 

m) vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft, 

5. außerordentliche Versorgungsbezüge, 

6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssysteme. 

(6) Erreicht die Summe aus dem eigenen Einkommen der Witwe (des Witwers) nach Abs. 5 und der 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248), nicht den Betrag von 
I 503,50 €, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension 
soweit zu erhöhen, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genann
ten Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen, in denen eine 
mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steige
rungsbetrag (§ 248), den Betrag von I 503,50 € überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 
I 503,50 €. An die Stelle des Betrages von I 503,50 € tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Be
dachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108t) vervielfachte Betrag." 

2. Im § 264 Abs. 6a Z I wird der Ausdruck ,,Abs. 6 Z I bis 6" durch den Ausdruck ,,Abs. 5" ersetzt. 

3. Nach § 610 wirdfolgender § 611 samt Überschrift angefügt: 

.,8cblussbestimmung zu Art. 1 des 2. Sozialversicherungs- Änderungsgesetzes 2004, 
BGBI. I Nr. xxx 

§ 611. § 264 Abs. 2 bis 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxl2004 tritt mit 1. Juli 
2004 in Kraft." 

Artikel 2 
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBl. I Nr. 14512003, wird wie folgt geändert: 

1. § 145 Abs. 2 bis 6 lauten: 

,,(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der Berechnungsgrundlage der Witwe 
(des Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem An
teil von 100 % beträgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich tUr jeden Prozentpunkt des 
Anteiles, der 100 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit Null und nach 
oben hin mit 60 begrenzt. Teile von Prozentpunkten des Anteiles sind verhältnismäßig zu berücksichti
gen. 

(3) Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 ist das Einkommen nach 
Abs. 5 im letzten KalendeIjahr vor dem Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten. 

(4) Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs.2 ist das Einkommen nach 
Abs. 5 im letzten KalendeIjahr vor dem Zeitpunkt seines (ihres) Todes. 

(5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: 

1. Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, 

2. die im § I Z 4 Iit. c des Teilpensionsgesetzes genannten Bezüge, 

3. wiederkehrende Geldleistungen 

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag 
nach § 141) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmungen über die 
ArbeitsmarktfOrderung und die Sonderunterstützung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher Regelungen der Unfall
fürsorge, 

4. wiederkehrende GeldJeistungen auf Grund 
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a) des Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340, 
b) landesgesetzlicher Vorschriften. die dem Dienstrecht der Bundesbeamten vergleichbar sind, 

c) des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 302/1984, 

d) des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 296/1985, 

e) des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, und vergleichbarer landesgesetzlicher Vorschriften, 

f) des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBl. Nr. 85/1953, 

g) des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/1958, 
h) des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, 

i) des Bundesbahn-Pensionsgesetzes, BGBl. I Nr. 95/2000, 

j) der Dienst(Pensions)ordnungen für (ehemalige) DienstnehmerInnen von 
- öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrieben, die von 

den Organen einer Gebietskörperschaft verwaltet werden, und 

- sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften. 

k) des Abschnittes VII der Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298, oder des Kollek
tivvertrages nach § 13 Abs. 6 des Bundesforstegesetzes 1996, BGBl. Nr. 793, 

I} sonstiger nach § 5 Abs. 1 Z 3 pensionsversicherungsfreier Dienstverhältnisse, 

m) vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft, 

5. außerordentliche Versorgungsbezüge, 

6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssysteme. 

(6) Erreicht die Summe aus dem eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) nach Abs. 5 und der 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), nicht den Betrag von 
I 503,50 €, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension 
soweit zu erhöhen, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genann
ten Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. [n den Fällen, in denen eine 
mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steige
rungsbetrag (§ 14l), den Betrag von I 503,50 € überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 
1 503,50 €. An die Stelle des Betrages von I 503,50 € tritt ab L länner eines jeden Jahres der unter Be
dachtnahme auf § 51 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 47) vervielfachte Betrag." 

2. 1m § 145 Abs. 6a Z 1 wird der Ausdruck ,.Abs. 6 Z 1 bis 6" durch den Ausdruck ,.Abs. 5" ersetzt. 

3. Nach § 301 wird folgender § 302 samt Überschrift angefügt: 

"Schlussbestimmung zu Art. 2 des 2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2004, 
BGBI. I Nr. xxx 

§ 302. § 145 Abs. 2 bis 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxxl2004 tritt mit l .luli 
2004 in Kraft." 

Artikel 3 

Änderung des Bauern-Sozialversicberungsgesetzes 

Das Bauem-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesge
setz BGB!. I Nr. 14512003, wird wie folgt geändert: 

1. § 136 Abs. 2 bis 6 lauten: 

,,(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der Berechnungsgrundlage der Witwe 
(des Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem An
teil von 100 % beträgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich für jeden Prozentpunkt des 
Anteiles, der 100 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit Null und nach 
oben hin mit 60 begrenzt. Teile von Prozentpunkten des Anteiles sind verhältnismäßig zu berücksichti
gen. 

(3) Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 ist das Einkommen nach 
Abs. 5 im letzten KalendeIjahr vor dem Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten. 

(4) Berecbnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs.2 ist das Einkommen nach 
Abs. 5 im letzten KalendeIjahr vor dem Zeitpunkt seines (ihres) Todes. 

(5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: 
1. Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, 
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2. die im § 1 Z 4 lit. c des Teilpensionsgesetzes genannten Bezüge, 

3. wiederkehrende Geldleistungen 

a} aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag 
nach § 132) und aus der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestimmungen über die 
Arbeitsmarktf"orderung und die Sonderuntersmtzung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher Regelungen der Unfall
fürsorge, 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund 

a) des Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340, 

b) landesgesetzlicher Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbeamten vergleichbar sind, 

c) des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 302/1984, 

d) des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 296/1985, 

e) des Bezügegesetzes, BGBL Nr. 273/1972, und vergleichbarer landesgesetzlicher Vorschriften, 

f) des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBI. Nr. 85/1953, 

g) des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBI. Nr. 159/1958, 

h) des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBL Nr. 333, 

i) des Bundesbahn-Pensionsgeserzes, BGBl. 1 Nr. 95/2000, 

j) der Dienst(Pensions)ordnungen fiir (ehemalige) Dienstnehmerlnnen von 

- öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrieben, die von 
den Organen einer Gebietskörperschaft verwaltet werden, und 

- sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

k) des Abschnittes vn der Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBI. Nr. 298, oder des Kollek
tivvertrages nach § 13 Ahs. 6 des Bundesforstegesetzes 1996, BGBI. Nr. 793, 

I) sonstiger nach § 5 Ahs. 1 Z 3 pensionsversicherungsfreier Dienstverhältnisse, 

m) vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft, 

5. außerordentliche Versorgungsbezüge, 

6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssysteme. 

(6) Erreicht die Summe aus dem eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) nach Abs. 5 und der 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 132), nicht den Betrag von 
I 503,50 €, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension 
soweit zu erhöhen, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genann
ten Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den Fällen, in denen eine 
mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steige
rungsbetrag (§ 132), den Betrag von 1 503,50 € überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 
1 503,50 €. An die Stelle des Betrages von I 503,50 € tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Be
dachtnahme auf § 47 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 45) vervielfachte Betrag." 

2. Im § 136 Abs. 6a Z 1 wird der Ausdruck ,.Abs. 6 Z 1 bis 6" durch den Ausdruck ,.Abs. 5" ersetzt. 

3. Nach § 290 wird folgender § 29/ samt Überschrift angefügt: 

..,Schlussbestimmung zu Art. 3 des 2. Sozialversicherungs- Änderungsgesetzes 2004, 
BGBl. I Nr. xxx 

§ 291. § 136 Abs. 2 bis 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xxxl2004 tritt mit 1. Juli 
2004 in Kraft." 
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Vorblatt 
Probleme: 

Aufhebung von Bestimmungen über die Berechnung der Witwen(r}pension durch den Verfassungsge
richtshof. 

Lösung: 

Verfassungskonfonne Neuregelung der Berechnung der Witwen(r}pension. 

Alternativen: 

Keine. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Keine. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Rund drei Millionen Euro zusätzlich jährlich. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechtes der Europäischen 
Union. 

- 1 -
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Erläuterungen 
Der Verfassungsgerichtshof {VfGH) hat mit Erkenntnis vom 27. Juni 2003, G 300/02, die Bestimmungen 
über die Berechnungsweise der Witwen{r)pension nach § 264 Abs.2 bis 5 ASVG, § 145 Abs.2 bis 5 
GSVG und § 136 Abs. 2 bis 5 BSVG wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz als verfassungs
widrig aufgehoben. Die Aufhebung tritt mit 1. Juli 2004 in Kraft (vgl. die Kundmachung BGBI. I 
Nr.45/2oo3). 

Die derzeit geltende Regelung knüpft an den Vergleich der Bemessungsgrundlagen des (der) Verstorbe
nen und der Witwe (des Witwers) an. Diese Bemessungsgrundlagen sind jedoch nach Auffassung des 
VfGH kein tauglicher Indikator für die Ermittlung der Hinterbliebenenpension, da das Abstellen auf die 
Bemessungsgrundlage in einer nicht zu vernachlässigenden Zahl von Fällen nicht die Versorgungslage 
der Hinterbliebenen widerspiegle. Ziel der Witwen{r)pension ist es nach Auffassung des VfGH, eine dem 
zuletzt erworbenen Lebensstandard nahe kommende Versorgung zu sichern. 

Zur Vorbereitung der Neuregelung der Berechnungsweise der Witwen(r)pension wurde eine Arbeitsgrup
pe eingesetzt, in der die Sozialpartner, der Hauptverband der österreichischen Sozial versicherungsträger, 
das Bundeskanzleramt und die Bundesministerien für Finanzen. für Gesundheit und Frauen sowie für 
soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz vertreten waren. 

Die Arbeitsgruppe hat mehrere Lösungsvorschläge ausgearbeitet, von denen nunmehr jene Variante im 
Rahmen der Begutachtung zur Diskussion gestellt wird, welche die durch das einschlägige Erkenntnis des 
VfGH notwendig gewordene Neuregelung unter Beibehaltung der bisherigen Grundsätze für die Ermitt
lung der Witwen(r)pension dieser Pensionen umsetzt. 

Maßgebend für die Höhe der Witwen(r)pension soll in Hinkunft die Relation der Einkommen des ver
storbenen und des überlebenden Ehepartners im letzten KalendeIjahr vor dem Zeitpunkt des Todes des 
(der) Versicherten sein. Dabei bleibt insbesondere auch die Pensionsberechnungsfonnel nach § 264 
Abs. 2 ASVG und den Parallelbestimmungen, die seit 1. Oktober 2000 gilt, unverändert. Die Bandbreite 
der Pensionshöhe soll somit weiterhin zwischen 0 und 60 % der (fiktiven) Pension des (der) Verstorbenen 
betragen, wobei es auch weiterhin für Hinterbliebene mit geringem Einkommen eine untere Schutzgrenze 
(im KalendeIjahr 2004: 1 503,50 €) sowie eine Leistungsobergrenze bei hohem Einkommen (im Kalen
deIjahr 2004: 6900 €) geben soll. 

Bei gleich hoher Berechnungsgrundlage soll so wie bisher die Witwen(r)pension 40 % betragen. Bei 
unterschiedlicher Berechnungsgrund1age erhöht oder vermindert sich der Hundertsatz von 40 für jeden 
Prozentpunkt um 0,3. Die Obergrenze an Witwen(r)pension beträgt 60 % des Einkommens des (der) 
Verstorbenen im letzten KalendeIjahr vor dem Zeitpunkt des Todes des (der) Versicherten. 

Durch die Heranziehung des Einkommens im letzten KalendeIjahr vor dem Todeszeitpunkt soll- in Ent
sprechung der Judikatur des VfGH - die Versorgungslage zum Todeszeitpunkt besser wiedergegeben 
werden als dies nach bisherigem Recht. nämlich bei Abstellen auf die Bemessungsgrundlage, der Fall 
war. 

Im Hinblick auf die der Hannonisierung der Hinterbliebenenversorgung zugrunde liegenden Berech
nungsgrundlagen im Sozialversicherungsbereich und im öffentlichen Dienst soll auch am Begriff ,,Be
rechnungsgrundlage" im § 264 Abs. 2 ASVG samt Parallelbestimmungen festgehalten werden; Berech
nungsgrundlage ist künftig das Einkommen des letzten KalendeIjahres vor dem Todestag. 

Zu den fmanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Neuregelung wird Folgendes bemerkt: 

Die vorgeschlagene Neuregelung führt bei den Frauen infolge der Anrechnung von Einkommen anstelle 
von Bemessungsgrundlagen zu einem geringfügig höheren Hundertsatz für die Ermittlung der Witwen
pension. Dies kommt daher, dass die Einkommensunterschiede - die primär Unterschiede in den bezoge
nen Direktpensionen sein werden - zwischen der Hinterbliebenen und dem Verstorbenen größer sein 
werden als bei Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen. Diese höheren Prozentsätze werden sich 
allerdings nicht im selben Ausmaß in der Leistungshöhe niederschlagen, da ja schon derzeit Witwenpen
sionen bei einem Gesamteinkommen unter dem Grenzwert auf das Niveau von 60 % aufgestockt werden. 
Daher werden sich im alten wie auch im neuen Recht bei den meisten Frauen im Regelfall Witwenpensi
onen von 60 % der (fiktiven) Pension des Verstorbenen ergeben und der Gesamtdurchschnitt wird nur 
knapp darunter liegen. Die zusätzlichen Kosten werden in etwa bei drei Millionen Euro jährlich liegen. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikell 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 264. (1) unverändert. § 264. (1) unverändert. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der Berech
nungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage 
des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem Anteil von 100% beträgt der Hun
dertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich tUr jeden Prozentpunkt des Anteiles, 
der 100 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit 
Null und nach oben hin mit 60 begrenzt. Teile von Prozentpunkten des Anteiles 
sind verhältnismäßig zu berücksichtigen. 

(3) Als Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 
gilt tUr den Fall, daß die Witwe (der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des (der) 
Versicherten 

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die zu dem durch 
den Tod ausgelösten Stichtag (§ 223 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungs
grundlage im Sinne des § 238, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf Cent; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die tUr diese Pension 
maßgebliche Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. I, 241), erhöht um 
11 vH, aufgerundet auf Cent. Die §§ 108 h Abs.o4 und 261 b sind anzu
wenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die 
höchste heranzuziehen. 

Kommen sowohl Berechnungsgrundlagen nach diesem Bundesgesetz als auch 
solche gemäß Abs. 5 in Betracht, so sind diese zusammenzuzählen, es sei denn, 
daß die Berechnungsgrundlage nach diesem Bundesgesetz bereits Teil einer Be
rechnungsgrundlage nach den Bestimmungen einer Altersversorgung gemäß 
Abs.5 ist. In diesem Fall gilt als Berechnungsgrundlage die Berechnungsgrundla
ge nach Abs. 5. 

(4) Als Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 
gilt für den Fall, daß er (sie) im Zeitpunkt des Todes 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der Berech
nungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage 
des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem Anteil von 100 % beträgt der Hun
dertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich tUr jeden Prozentpunkt des Anteiles, 
der 100 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit 
Null und nach oben hin mit 60 begrenzt. Teile von Prozentpunkten des Anteiles 
sind verhältnismäßig zu berücksichtigen. 

(3) Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 ist 
das Einkommen nach Abs. 5 im letzten Kalenderjahr vor dem Zeitpunkt des Todes 
des (der) Versicherten. 

(4) Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs.2 ist 
das Einkommen nach Abs. 5 im letzten Kalenderjahr vor dem Zeitpunkt seines 
(ihres) Todes. 
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1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die zu dem durch den 
Tod ausgelösten Stichtag (§ 223 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungs
grundlage im Sinne des § 238, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf Cent; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die für diese Pension 
maßgebliche Bemessungsgrundlage (§§ 238 Abs. 1, 241), erhöht um 
11 vH, aufgerundet auf Cent. Die §§ 108 h Abs. 4 und 261 b sind anzu
wenden. Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die 
höchste heranzuziehen. 

Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden. 

(5) Der Versicherung in der Pensionsversicherung oder dem Bezug einer 
Pension aus der Pensionsversicherung im Sinne der Abs. 3 und 4 sind Anwart
schaften oder Ansprüche auf Pensionsversorgung 

1. auf Grund des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, 

2. auf Grund von landesgesetzlichen Vorschriften, die dem Dienstrecht der 
Bundesbeamten vergleichbar sind, 

3. auf Grund des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 302/1984, 

4. auf Grund des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer
Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 296/1985, 

- 4 -

(5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: 

1. Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, 

2. die im § I Z 4 lit. c des Teilpensionsgesetzes genannten Bezüge, 

3. wiederkehrende Geldleistungen 

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag nach § 248) und aus der Arbeitslosenversicherung 
sowie nach den Bestimmungen über die Arbeitsmarktförderung und die 
Sonderuntersrutzung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher 
Regelungen der Unfallfürsorge, 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund 

a} des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, 

b) landesgesetzlicher Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbeam
ten vergleichbar sind, 

c) des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGB!. Nr. 30211984, 

d) des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, 
BGB!. Nr. 29611985, 

e) des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, und vergleichbarer landes
gesetzlicher Vorschriften, 

f) des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBI. Nr. 85/1953, 

g) des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBI. Nr. 159/1958, 
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5. auf Grund des Bezügegesetzes, BGB!. Nr. 273/1972, und vergleichbarer 
landes gesetzlicher Vorschriften, 

6. auf Grund des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBl. Nr. 85/1953, 

7. auf Grund des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBJ. Nr. 159/1958, 

8. auf Grund des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, 
BGBl. Nr. 333, 

9. auf Grund der Bundesbahn-Pensionsgesetzes, 

10. auf Grund von Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstnehmer und ehema
lige Dienstnehmer von 

a) öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten 
und Betrieben, die von den Organen einer Gebietskörperschaft verwal
tet werden, und 

b) sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

lOa. auf Grund des Abschnittes VII der Bundesforste-Dienstordnung 1986, 
BGBl. Nr. 298, oder des Kollektivvertrages nach § 13 Abs. 6 des Bundes
forstegesetzes 1996, BGBl. Nr. 793, 

11. auf Grund sonstiger gemäß § 5 Abs. 1 Z 3 pensionsversicherungsfreier 
Dienstverhältnisse, 

- 5 -

h) des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, 

i) des Bundesbahn-Pensionsgesetzes, BGBl. I Nr. 95/2000, 

j) der Dienst(Pensions)ordnungen fiir (ehemalige) DienstnehmerInnen 
von 

• öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstal
ten und Betrieben, die von den Organen einer Gebietskörperschaft 
verwaltet werden, und 

- sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

k) des Abschnittes VII der Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl. 
Nr. 298, oder des Kollektivvertrages nach § 13 Abs. 6 des Bundes
forstegesetzes 1996, BGBl. Nr. 793, 

1) sonstiger nach § 5 Abs. 1 Z 3 pensionsversicherungsfreier Dienstver
hältnisse, 

m) vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft, 

S. außerordentliche Versorgungsbezüge, 

6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssys
terne. 
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12. auf Grund vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft 

sowie der unbefristete Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses 
gleichzuhalten. Als Berechnungsgrundlage im Sinne der Abs. 3 und 4 für Bezüge 
gemäß Z 1 gilt die Berechnungsgrundlage gemäß § 15 Abs. 3, 4, 5 oder 6 des 
Pensionsgesetzes 1965; für Bezüge gemäß den Z 2 bis 12 und den unbefristeten 
Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses sind vergleichbare Berech
nungsgrundlagen nach anderen Regelungen heranzuziehen. Kann eine vergleich
bare Berechnungsgrundlage nicht ennittelt werden, so ist § 15 a Abs. 6 des Pensi
onsgesetzes 1965 anzuwenden. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) 
und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag 
(§ 248), nicht den Betrag von 1 465,08 € , so ist, solange diese Voraussetzung 
zutriffi, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die 
Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten 
Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den 
Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Wit
wen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungshetrag (§ 248), 
den Betrag von 1 465,08 € überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 
1 465,08 €. An die Stelle des Betrages von 1 465,08 € tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2001, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs.9 mit 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108t) vervielfachte Betrag. Als eigenes Ein
kommen gelten: 

1. jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätig
keit, 

2. die im § I Z 4 lit. c des Teilpensionsgesetzes genannten Bezüge, 

3. wiederkehrende Geldleistungen 

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere 
Steigerungsbetrag zur Höherversicherung) und aus der Arbeitslosen
versicherung sowie nach den Bestimmungen über die Arbeitsmarktför
derung und die Sonderunterstützung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher 
Regelungen der Unfallfürsorge, 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund der im Abs. 5 genannten Vor
schriften, 

5. außerordentliche Versorgungsbezüge und 

(6) Erreicht die Summe aus dem eigenen Einkommen der Witwe (des Wit
wers) nach Abs. 5 und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 248), nicht den Betrag von I 503,50 €, so ist, solange diese 
Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension soweit zu 
erhöhen, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension 
den genannten Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht über
schreiten. In den Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 248), 
den Betrag von 1 503,50 € überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 
1 503,50 €. An die Stelle des Betrages von 1 503,50 € tritt ab I. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 9 mit dem jeweiligen Anpassungs
faktor (§ 108t) vervielfachte Betrag. 

- 6 -
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6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssys-
teme. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
1. eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) nach Abs. 6 Z 1 bis 6 und 
2. unverändert. 

das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage (§ 45), so ist - solange diese Vorausset
zung zutrifft - der Hundertsatz der Witwen-(Witwer-)Pension so weit zu vermin
dern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen-(Witwer-) Pension 
das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreitet. Der so ermittelte 
Hundertsatz ist nach unten hin mit Null begrenzt. 

(7) bis ( l 0) unverändert. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
1. eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) nach Abs. 5 und 
2. unverändert. 

das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage (§ 45), so ist - solange diese Vorausset
zung zutrifft - der Hundertsatz der Witwen-(Witwer-)Pension so weit zu vermin
dern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen-(Witwer-) Pension 
das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreitet. Der so ermittelte 
Hundertsatz ist nach unten hin mit Null begrenzt. 

(7) bis (10) unverändert. 

Schlussbestimmung zu Art. 1 des 2. Sozial versicherungs- Änderungs
gesetzes 2004, BGBl. I N r. xxx 

§ 611. § 264 Abs. 2 bis 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. xxx/2004 tritt mit 1. Juli 2004 in Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 145. (1) unverändert. § 145. (1) unverändert. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der Berech
nungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage 
des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem Anteil von 100% beträgt der Hun
dertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich für jeden Prozentpunkt des Anteiles, 
der 100 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit 
Null und nach oben hin mit 60 begrenzt. Teile von Prozentpunkten des Anteiles 
sind verhältnismäßig zu berücksichtigen. 

(3) Als Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 
gilt rur den Fall, daß die Witwe (der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des (der) 
Versicherten 

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die zu dem durch 
den Tod ausgelösten Stichtag (§ 113 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungs
grundlage im Sinne des § 122, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf Cent; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die rur diese Pension 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der Berech
nungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage 
des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem Anteil von 100 % beträgt der Hun
dertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich f1.ir jeden Prozentpunkt des Anteiles, 
der 100 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit 
Null und nach oben hin mit 60 begrenzt. Teile von Prozentpunkten des Anteiles 
sind verhältnismäßig zu berücksichtigen. 

(3) Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 ist 
das Einkommen nach Abs. 5 im letzten Kalenderjahr vor dem Zeitpunkt des Todes 
des (der) Versicherten. 

- 7 -
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maßgebliche Bemessungsgrundlage (§§ 122 Abs. 1, 126), erhöht um 
11 vH, aufgerundet auf Cent. Die §§ 50 Abs. 4 und 143 sind anzuwenden. 
Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste 
heranzuziehen. 

Kommen sowohl Berechnungsgrundlagen nach diesem Bundesgesetz als auch 
solche gemäß Abs. 5 in Betracht, so sind diese zusammenzuzählen, es sei denn, 
daß die Berechnungsgrundlage nach diesem Bundesgesetz bereits Teil einer Be
rechnungsgrundlage nach den Bestimmungen einer Altersversorgung gemäß 
Abs.5 ist. In diesem Fall gilt als Berechnungsgrundlage die Berechnungsgrundla
ge nach Abs. 5. 

(4) Als Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 
gilt für den Fall, daß er (sie) im Zeitpunkt des Todes 

1. keine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die zu dem durch den 
Tod ausgelösten Stichtag (§ 113 Abs. 2) zu ennittelnde Bemessungs
grundlage im Sinne des § 122, erhöht um 11 vH, aufgerundet auf Cent; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die rur diese Pension 
maßgebliche Bemessungsgrundlage (§§ 122 Abs. 1, 126), erhöht um 
11 vH, aufgerundet auf Cent. Die §§ 50 Abs. 4 und 143 sind anzuwenden. 
Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste 
heranzuziehen. 

Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden. 

(5) Der Versicherung in der Pensionsversicherung oder dem Bezug einer 
Pension aus der Pensionsversicherung im Sinne der Abs. 3 und 4 sind Anwart
schaften oder Ansprüche auf Pensionsversorgung 

1. auf Grund des Pensionsgesetzes 1965, BGBL Nr. 340, 

2. auf Grund von landesgesetzlichen Vorschriften, die dem Dienstrecht der 
Bundesbeamten vergleichbar sind, 

3. auf Grund des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 302/1984, 

(4) Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs.2 ist 
das Einkommen nach Abs. 5 im letzten Kalenderjahr vor dem Zeitpunkt seines 
(ihres) Todes. 

(5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: 

1. Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, 

2. die im § 1 Z 4 lit. c des Teilpensionsgesetzes genannten Bezüge, 

3. wiederkehrende Geldleistungen 

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag nach § 141) und aus der Arbeitslosenversicherung 
sowie nach den Bestimmungen über die Arbeitsmarktförderung und die 
Sonderunterstützung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher 
Regelungen der Unfallfiirsorge, 

- 8 -
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4. auf Grund des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer
Dienstrechtsgesetzes, BGBL Nr. 296/1985, 

5. auf Grund des Bezügegesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, und vergleichbarer 
landesgesetzlicher Vorschriften, 

6. auf Grund des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBL Nr. 85/1953, 

7. auf Grund des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBI. Nr. 159/1958, 

8. auf Grund des § 163 des Bearnten-Dienstrechtsgesetzes 1979, 
BGB\. Nr. 333, 

- 9-

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund 

a) des Pensionsgesetzes 1965, BGB\. Nr. 340, 

b) landesgesetzlicher Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbearn
ten vergleichbar sind, 

c) des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBL Nr. 302/1984, 

d) des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, 
BGBL Nr. 296/1985, 

e) des Bezügegesetzes, BGB\. Nr. 273/1972, und vergleichbarer landes-
gesetzlicher Vorschriften, 

f) des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBL Nr. 85/1953, 

g) des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBI. Nr. 159/1958, 

h) des § 163 cles Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBL Nr. 333, 

i) des Bundesbahn-Pensionsgesetzes, BGBL I Nr. 9512000, 

j) der Dienst(Pensions)ordnungen für (ehemalige) DienstnehmerInnen 
von 

- öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstal
ten und Betrieben, die von den Organen einer Gebietskörperschaft 
verwaltet werden, und 

- sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

k) des Abschnittes VII der Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBI. 
Nr.298, oder des Kollektivvertrages nach § 13 Abs.6 des Bundes
forstegesetzes 1996, BGBL Nr. 793, 

I) sonstiger nach § 5 Abs. 1 Z 3 pensionsversicherungsfreier Dienstver
hältnisse, 

m) vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft, 

5. außerordentliche Versorgungsbezüge, 

6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssys
terne. 
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9. auf Grund der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBI. Nr. 313, 

10. auf Grund von Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstnehmer und ehema
lige Dienstnehmer von 

a) öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten 
und Betrieben, die von den Organen einer Gebietskörperschaft verwal
tet werden, und 

b) sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

lOa. auf Grund des Abschnittes VII der Bundesforste-Dienstordnung 1986, 
BGBl.Nr.298, oder des Kollektivvertrages nach § 13 Abs. 6 des Bundes
forstegesetzes 1996, BGBL Nr. 793, 

11. auf Grund sonstiger gemäß § 5 Abs. 1 Z 3 des Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetzes pensionsversicherungsfreier Dienstverhältnisse, 

12. auf Grund vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft 

sowie der unbefristete Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses 
gleichzuhalten. Als Berechnungsgrundlage im Sinne der Abs. 3 und 4 für Bezüge 
gemäß Z 1 gilt die Berechnungsgrundlage gemäß § 15 Abs. 3, 4, 5 oder 6 des 
Pensionsgesetzes 1965; für Bezüge gemäß den Z 2 bis 12 und den unbefristeten 
Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses sind vergleichbare Berech
nungsgrundlagen nach anderen Regelungen heranzuziehen. Kann eine vergleich
bare Berechnungsgrundlage nicht ennittelt werden, so ist § 15a Abs. 6 des Pensi
onsgesetzes 1965 anzuwenden. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) 
und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag 
(§ 141), nicht den Betrag von 1 465,08 €, so ist, solange diese Voraussetzung 
zutriffi, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die 
Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten 
Betrag erreicht. Der so ennittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den 
Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Wit
wen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), 
den Betrag von 1 465,08 € überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 
1 465,08 €. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 47) ver
vielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen gelten: 

I. jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätig
keit, 

(6) Erreicht die Summe aus dem eigenem Einkommen der Witwe (des Wit
wers) nach Abs. 5 und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag (§ 141), nicht den Betrag von 1 503,50 €, so ist, solange diese 
Voraussetzung zutriffi, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension soweit zu 
erhöhen, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension 
den genannten Betrag erreicht. Der so ennittelte Hundert..'latz darf 60 nicht über
schreiten. In den Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 141), 
den Betrag von I 503,50 € überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 
1 503,50 €. An die Stelle des Betrages von 1 503,50 € tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
(§ 47) vervielfachte Betrag. 
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2. die im § 1 Z 4 Iit. c des Teilpensionsgesetzes genannten Bezüge, 

3 . wiederkehrende Geldleistungen 

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere 
Steigerungsbetrag zur Höherversicherung) und aus der Arbeitslosen
versicherung sowie nach den Bestimmungen über die Arbeitsmarktfor
derung und die Sonderunterstützung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher 
Regelungen der Unfallfürsorge, 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund der im Abs. 5 genannten Vor
schriften, 

5. außerordentliche Versorgungsbezüge und 

6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssys-
teme. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
I .  eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) nach Abs. 6 Z 1 bis 6 und 
2. unverändert. 

das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG, so ist - solange diese 
Voraussetzung zutrifft - der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension so weit zu 
vermindern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Wit
wen(Witwer)pension das 60fache dieser Höchstbeitragsgrundlage nicht über
schreitet. Der so ermittelte Hundertsatz ist nach unten hin mit Null begrenzt. 

(7) bis ( 10) unverändert. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
1 .  eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) nach Abs. 5 und 
2. unverändert. 

das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG, so ist - solange diese 
Voraussetzung zutriffi - der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension so weit zu 
vermindern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Wit
wen(Witwer)pension das 60fache dieser Höchstbeitragsgrundlage nicht über
schreitet. Der so ermittelte Hundertsatz ist nach unten hin mit Null begrenzt. 

(7) bis ( 10) unverändert. 

Schluss��stimmung zu Art. 2 des 2. Sozialversicherungs
Anderungsgesetzes 2004, BGBl. I Nr. xxx 

§ 302. § 145 Abs. 2 bis 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxxJ2004 tritt mit I .  Juli 2004 in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Witwen(Witwer)pension, Ausmaß Witwen(Witwer)pension, Ausmaß 

§ 136. (1) unverändert. § 136. (1) unverändert. 

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der Berech- (2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes wird vorerst der Anteil der Berech-
nungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage nungsgrundlage der Witwe (des Witwers) in Prozent an der Berechnungsgrundlage 
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des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem Anteil von 100% beträgt der Hun
dertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich für jeden Prozentpunkt des Anteiles, 
der 1 00 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit 
Null und nach oben hin mit 60 begrenzt. Teile von Prozentpunkten des Anteiles 
sind verhältnismäßig zu berücksichtigen. 

(3) Als Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 
gilt für den Fall, daß die Witwe (der Witwer) im Zeitpunkt des Todes des (der) 
Versicherten 

I .  keine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die zu dem durch 
den Tod ausgelösten Stichtag (§ 104 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungs
grundlage im Sinne des § 1 1 3, erhöht um 1 1  vH, aufgerundet auf Cent; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezieht, die für diese Pension 
maßgebliche Bemessungsgrundlage (§§ 1 1 3 Abs. I ,  1 17), erhöht um 
1 1  vH, aufgerundet auf Cent. Die §§ 46 Abs. 4 und 1 34 sind anzuwenden. 
Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste 
heranzuziehen. 

Kommen sowohl Berechnungsgrundlagen nach diesem Bundesgesetz als auch 
solche gemäß Abs. 5 in Betracht, so sind diese zusammenzuzählen, es sei denn, 
daß die Berechnungsgrundlage nach diesem Bundesgesetz bereits Teil einer Be
rechnungsgrundlage nach den Bestimmungen einer Altersversorgung gemäß 
Abs. 5 ist. In diesem Fall gilt als Berechnungsgrundlage die Berechnungsgrundla
ge nach Abs. 5. 

(4) Als Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 
gilt für den Fall, daß er (sie) im Zeitpunkt des Todes 

1 .  keine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die zu dem durch den 
Tod ausgelösten Stichtag (§ 104 Abs. 2) zu ermittelnde Bemessungs
grundlage im Sinne des § 1 1 3, erhöht um 1 1  vH, aufgerundet auf Cent; 

2. eine Pension aus der Pensionsversicherung bezog, die für diese Pension 
maßgebliche Bemessungsgrundlage (§§ 113 Abs. l ,  1 1 7), erhöht um 
l l  vH, aufgerundet auf Cent. Die §§ 46 Abs. 4 und 1 34 sind anzuwenden. 
Kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die höchste 
heranzuziehen. 

Abs. 3 vorletzter und letzter Satz sind anzuwenden. 

(5) Der Versicherung in der Pensionsversicherung oder dem Bezug einer 
Pension aus der Pensionsversicherung im Sinne der Abs. 3 und 4 sind Anwart-

des (der) Verstorbenen errechnet. Bei einem Anteil von 1 00 % beträgt der Hun
dertsatz 40. Er erhöht oder vermindert sich für jeden Prozentpunkt des Anteiles, 
der 1 00 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er ist jedoch nach unten hin mit 
Null und nach oben hin mit 60 begrenzt. Teile von Prozentpunkten des Anteiles 
sind verhältnismäßig zu berücksichtigen. 

(3) Berechnungsgrundlage der Witwe (des Witwers) im Sinne des Abs. 2 ist 
das Einkommen nach Abs. 5 im letzten Kalenderjahr vor dem Zeitpunkt des Todes 
des (der) Versicherten. 

(4) Berechnungsgrundlage des (der) Verstorbenen im Sinne des Abs. 2 ist 
das Einkommen nach Abs. 5 im letzten Kalenderjahr vor dem Zeitpunkt seines 
(ihres) Todes. 

(5) Als Einkommen im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten: 
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schaften oder Anspruche auf Pensions versorgung 
1 .  auf Grund des Pensionsgesetzes 1 965, BGBL Nr. 340, 
2. auf Grund von landesgesetzlichen Vorschriften, die dem Dienstrecht der 

Bundesbeamten vergleichbar sind, 

3. auf Grund des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984, 

4. auf Grund des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer
Dienstrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 296/1 985, 

• 1 3 -

1. Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, 

2. die im § 1 Z 4 lit. c des Teilpensionsgesetzes genannten Bezüge, 

3. wiederkehrende Geldleistungen 

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen ein besonderer 
Steigerungsbetrag nach § 1 32) und aus der Arbeitslosenversicherung 
sowie nach den Bestimmungen über die Arbeitsmarktf6rderung und die 
Sonderunterstützung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher 
Regelungen der Unfallfiirsorge, 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund 

a) des Pensionsgesetzes 1 965, BGBL Nr. 340, 

b) landesgesetzlicher Vorschriften, die dem Dienstrecht der Bundesbeam
ten vergleichbar sind, 

c) des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBI. Nr. 302/ 1 984, 

d) des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, 
BGBL Nr. 296/ 1985, 

e) des Bezügegesetzes, BGBL Nr. 273/1972, und vergleichbarer landes-
gesetzlicher Vorschriften, 

f) des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBL Nr. 85/1953 , 

g) des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBL Nr. 159/1 958,  

h) des § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBL Nr. 333, 

i) des Bundesbahn.Pensionsgesetzes, BGBL I Nr. 95/2000, 

j) der Dienst(Pensions)ordnungen fiir (ehemalige) Dienstnehmerlnnen 
von 

- öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten und 
Betrieben, die von den Organen einer Gebietskörperschaft verwaltet wer
den, und 

- sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

k) des Abschnittes VII der Bundesforste-Dienstordnung 1 986, BGBI. 
Nr. 298, oder des Kollektivvertrages nach § 13 Abs. 6 des Bundes-
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5. auf Grund des Bezügegesetzes, BGBL Nr. 273/1 972, und vergleichbarer 
landes gesetzlicher Vorschriften, 

6. auf Grund des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBI. Nr. 85/1953, 

7. auf Grund des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBL Nr. 159/ 1958, 

8 .  auf Grund des § 1 63 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, 
BGBI. Nr. 333, 

9. auf Grund der Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBL Nr. 3 13, 

10. auf Grund von Dienst(Pensions)ordnungen für Dienstnehmer und ehema
lige Dienstnehmer von 

a) öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Fonds, Stiftungen, Anstalten 
und Betrieben, die von den Organen einer Gebietskörperschaft verwal
tet werden, und 

b) sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, 

10a. auf Grund des Abschnittes VII der Bundesforste-Dienstordnung 1986, 
BGBI. Nr. 298, oder des Kollektivvertrages nach § 13 Abs. 6 des Bundes
forstegesetzes 1 996, BGBL Nr. 793, 

1 1 . auf Grund sonstiger gemäß § 5 Abs. 1 Z 3 des Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetzes pensionsversicherungsfreier Dienstverhältnisse, 

12 .  auf Grund vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft sowie 
der unbefristete Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses 
gleichzuhalten. Als Berechnungsgrundlage im Sinne der Abs. 3 und 4 rur 
Bezüge gemäß Z 1 gilt die Berechnungsgrundlage gemäß § 1 5  Abs. 3, 4, 5 
oder 6 des Pensionsgesetzes 1 965; für Bezüge gemäß den Z 2 bis 12 und 
den unbefristeten Bezug eines außerordentlichen Versorgungsgenusses 
sind vergleichbare Berechnungsgrundlagen nach anderen Regelungen he
ranzuziehen. Kann eine vergleichbare Berechnungsgrundlage nicht ermit
telt werden, so ist § 1 5  a Abs. 6 des Pensionsgesetzes 1965 anzuwenden. 

forstegesetzes 1996, BGBI. Nr. 793, 

1) sonstiger nach § 5 Abs. 1 Z 3 pensionsversicherungsfreier Dienstver
hältnisse, 

m) vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskörperschaft, 

5. außerordentliche Versorgungsbezüge, 

6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssys
teme. 

(6) Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) (6) Erreicht die Summe aus dem eigenem Einkommen der Witwe (des Wit-
und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag wers) nach Abs. 5 und der Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer 
(§ 1 32), nicht den Betrag von 1 465,08 € , so ist, solange diese Voraussetzung Steigerungsbetrag (§ 132), nicht den Betrag von 1 503,50 €, so ist, solange diese 
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zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension soweit zu erhöhen, daß die 
Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension den genannten 
Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht überschreiten. In den 
Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene Wit
wen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 1 32), 
den Betrag von 1 465,08 € überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 
1 465,08 € . An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1 .  Järmer eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 45) ver
vielfachte Betrag. Als eigenes Einkommen gelten: 

I .  jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätig
keit, 

2. die im § 1 Z 4 lit. c des Teilpensionsgesetzes genarmten Bezüge, 

3. wiederkehrende Geldleistungen 

a) aus der gesetzlichen Sozialversicherung (ausgenommen der besondere 
Steigerungsbetrag zur Höherversicherung) und aus der Arbeitslosen
versicherung sowie nach den Bestimmungen über die Arbeitsmarktför
derung und die Sonderunterstützung oder 

b) auf Grund gleichwertiger landesgesetzlicher oder bundesgesetzlicher 
Regelungen der Unfallfürsorge, 

4. wiederkehrende Geldleistungen auf Grund der im Abs. 5 genarmten Vor
schriften, 

5. außerordentliche Versorgungsbezüge und 

6. Pensionen auf Grund ausländischer Versicherungs- oder Versorgungssys-
teme. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
1 .  eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) nach Ahs. 6 Z 1 bis 6 und 
2. unverändert. 

das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG, so ist - solange diese 
Voraussetzung zutrifft - der Hundertsatz der Witwen-(Witwer-)pension so weit zu 
vermindern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen-(Witwer
)pension das 60fache dieser Höchstheitragsgrundlage nicht überschreitet. Der so 
ermittelte Hundertsatz ist nach unten hin mit Null begrenzt. 

(7) bis ( 10) unverändert. 

Voraussetzung zutrifft, der Hundertsatz der Witwen(Witwer)pension soweit zu 
erhöhen, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen(Witwer)pension 
den genarmten Betrag erreicht. Der so ermittelte Hundertsatz darf 60 nicht über
schreiten. In den Fällen, in denen eine mit dem Hundertsatz von 60 bemessene 
Witwen(Witwer)pension, ausgenommen ein besonderer Steigerungsbetrag (§ 1 32), 
den Betrag von 1 503,50 € überschreitet, tritt diese an die Stelle des Betrages von 
1 503,50 €. An die Stelle des Betrages von 1 503,50 € tritt ab 1 .  Järmer eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
(§ 45) vervielfachte Betrag. 

(6a) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe aus 
1 .  eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) nach Abs. 5 und 
2. unverändert. 

das 60fache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG, so ist - solange diese 
Voraussetzung zutrifft - der Hundertsatz der Witwen-{Witwer-)pension so weit zu 
vermindern, dass die Summe aus eigenem Einkommen und Witwen-(Witwer
)pension das 60fache dieser Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreitet. Der so 
ermittelte Hundertsatz ist nach unten hin mit Null begrenzt. 

(7) bis ( 1 0) unverändert. 

Schlussbestimmung zu Art. 3 des 2. Sozialversicherungs- Änderungsgeset
zes 2004, BGB!. I Nr. xxx 
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§ 291. § 1 36 Abs. 2 bis 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. xxx!2004 tritt mit 1 .  Juli 2004 in Kraft. 
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